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H A U S O R D N U N G

Allgemeines

Diese Hausordnung basiert auf einer Vereinbarung, die zwischen Schülerschaft, Eltern und Lehrerkollegium getroffen wurde. Sie soll das problemlose Zusammenwirken aller in der Schule tätigen Personen gewährleisten.

Verhaltensregelungen auf dem Schulgrundstück und im Schulgebäude

1.
Das Schulgebäude wird eine Viertelstunde vor Beginn des Unterrichts geöffnet. Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die früher eintreffen, haben bei schlechtem Wetter Zutritt durch den Haupteingang und halten sich in den dafür vorgesehenen Räumen auf.

2.
Mit dem ersten Läuten um 7.25 Uhr gehen alle Schülerinnen und Schüler zu den   Unterrichtsräumen.

3.
Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht nicht zur ersten Stunde beginnt, halten sich in den freien Stunden in der Pausenhalle, in den Schüleraufenthaltsräumen, auf dem Schulhof oder auf der Tartansportanlage auf. Dasselbe gilt auch für die freie Zeit nach dem Unterricht bis zur Heimfahrt bzw. zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht oder in Freistunden.

4.
Ist die Lehrerin bzw. der Lehrer ca. 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht anwesend, so meldet die Klassensprecherin/der Klassensprecher dies auf dem Sekretariat II.

5.
Karten und Schaubilder sollen von den dafür beauftragten Schülerinnen und Schülern aufgehängt werden. Technische Geräte werden nur nach Anweisung der Lehrerin bzw. des Lehrers benutzt.

6.
Die Fachsäle werden nur in Begleitung der unterrichtenden Lehrkraft betreten. Diese schließt nach jeder Stunde den Fachsaal wieder ab. Für einzelne Fachsäle und die Turnhalle gelten besondere Richtlinien.

7.
Für die Ordnung und den pfleglichen Umgang mit der Einrichtung sind alle Beteiligten verantwortlich. Vor Verlassen des Unterrichtsraumes ist die Tafel zu reinigen und sind Tische und Stühle ordentlich hinzustellen. Die jeweils letzte Gruppe, die den Raum benutzt, stellt die Stühle auf die Tische.

8.
Bei Raumwechsel begeben sich die Schülerinnen und Schüler zügig zu den jeweiligen Unterrichtsräumen. An Engstellen in einzelnen Flurbereichen halten sich alle rechts, um Staus zu vermeiden.

9.
Alle Bereiche der Schule müssen sauber gehalten werden. Jede Schülerin/jeder Schüler beseitigt ihren/seinen eigenen Abfall. Es ist nicht Aufgabe des Schulpersonals, mutwillige Verschmutzungen zu beseitigen. Klassen oder einzelne Schülerinnen bzw. Schüler, die Verschmutzungen verursacht haben, werden zur Reinigung oder zu einer anderen Form der Wiedergutmachung verpflichtet.

Pausen

1.
In den großen Pausen werden alle Unterrichtsräume abgeschlossen und die Schülerinnen und Schüler gehen auf direktem Wege in die Pause. 

2.
Aufenthaltsorte in Pausen sind ausschließlich die Pausenhalle, die Schüleraufenthaltsräume, der Schulhof und die Tartansportanlage. In Freistunden halten sich die Schülerinnen und Schüler in den Schüleraufenthaltsräumen, auf dem Schulhof oder der Tartansportanlage auf.

3. Es muss alles unterlassen werden, was andere gefährdet (z.B. das Rennen in den Gängen, Werfen mit Schneebällen, das Fahren auf Skateboards und das Spielen mit Frisbeescheiben). Die Tartansportanlage darf in den Pausen zu Ballspielen benutzt werden.

4.
Der Flur vor den Verwaltungsräumen und im 1. Stock des A-Blocks darf für den Durchgang beim Raumwechsel nicht benutzt werden.

5.
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 ist es verboten, das Schulgelände in den Pausen und in Freistunden zu verlassen.

6.
Jugendlichen, die nicht Mitglieder unserer Schule sind, ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände verboten. Für Besucher und Gäste mit Berechtigung gilt diese Hausordnung.

7.
Jegliches Fahren auf dem Schulgelände ist zu unterlassen. Rad- und Motorradfahrerinnen bzw. - fahrer steigen am Schultor ab.

8.
Eine Konfliktlösung mittels physischer Gewalt ist in keinem Fall akzeptabel.

9.
Die Richtlinien für das Verhalten im Brand- und Katastrophenfall sind per Aushang in den Unterrichtsräumen beschrieben und müssen (auch bei Probealarm) genauestens eingehalten werden.

10.Wer sich nicht an die Hausordnung hält, hat mit folgenden Maßnahmen zu rechnen:


- Eintragung in die Verwarnungsliste (Gelbe Karte)


- Verweis mit Eintrag in die Schülerakte und Information der Eltern


- Arrest und Arbeitsauflagen


- Einleitung von Ordnungsmaßnahmen gemäß § 82 HSG
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Die vorliegende Hausordnung des Gymnasiums Gernsheim fand die Zustimmung der Gesamtkonferenz, der Schülervertretung, des Elternbeirats und der Schulkonferenz. Die Hausordnung ist auch Veränderungen unterworfen, so dass Ergänzungen durch die Gremien der Schule im Laufe der Zeit möglich und erwünscht sind.

Wichtige Vereinbarungen
1. Für jeden Unterrichtstag wird ein Hofdienst eingerichtet, der nach Plan Reinigungs- und Aufräumarbeiten übernimmt.

2.
Fundsachen werden beim Hausmeister abgeliefert und können dort abgeholt werden.

3.
Unfälle während der Schulzeit sind sofort der Lehrkraft und dem Sekretariat zu melden. Eine Verzögerung der Meldung gefährdet etwaige Ansprüche an die Versicherung.

4.
Wer sich unwohl fühlt oder kleine Verletzungen zu behandeln hat, wendet sich an das Sekretariat I.

5.
Für das Verhalten in Brand- und Katastrophenfällen gilt eine besondere Alarmordnung, die in den Klassen bzw. Tutantengruppen bekannt gemacht und bei Probealarm geübt wird.

6.
Die Regelungen zum Versicherungsschutz sind auf einem besonderen Blatt aufgeführt und liegen auf dem Sekretariat II bereit.

7.
Jede Lehrerin und jeder Lehrer haben einmal in der Woche eine feste Sprechstunde. Der Sprechstunden​plan erscheint zu Beginn des Schuljahres und wird verteilt. In der Regel vereinbaren die Eltern über die Schülerinnen und Schüler den Gesprächstermin, können aber auch Terminvereinbarungen durch das Sekretariat vornehmen. 

8.
Das Sekretariat darf grundsätzlich aus Datenschutzgründen die privaten Telefonnummern der Lehrkräfte nicht mitteilen.

Hinweise auf Bestimmungen, die amtlich geregelt sind
1.
Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler, so muss spätestens am dritten Tag eine schriftliche Entschuldigung einer bzw. eines Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers vorliegen. In der Regel ist es nicht notwendig, die Schule über das Fehlen telefonisch zu informieren, es sei denn, es liegt ein absehbar längeres Fehlen vor. 

2.
Musste eine Schülerin oder ein Schüler wegen Krankheit oder aus anderen Gründen während der Unterrichtszeit nach Hause geschickt werden, so ist eine nachträgliche schriftliche Entschuldigung durch die oder den Erziehungsberechtigten bzw. durch die volljährige Schülerin oder den volljährigen Schüler erforderlich.

3.
Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen am Sportunterricht nicht teilnehmen können, werden vor Beginn eines jeden Schuljahres von der jeweiligen Sportlehrkraft über die dabei zu beachtenden Vorschriften unterrichtet.

4. Die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler haften nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches für Personen- und Sachschäden, die die Schülerinnen und Schüler verursacht haben.

5.
Rauchen ist auf dem Schulgelände verboten.

Auszug aus der 

Verordnung über die Zulassung von Schulbüchern

vom 8. Januar 1996, zuletzt geändert durch Verordnung vom 7.5.2003:

Umgang mit Lernmitteln

(1) Für den pfleglichen und sorgfältigen Umgang mit Lernmitteln, deren Rückgabe und die Schadensersatzpflicht gilt      § 153 Abs. 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes.

(2) Die Zuständigkeit in Konfliktfällen liegt bei dem Staatlichen Schulamt für alle Schulen seines Schulaufsichtsbereichs, auch wenn sie nicht seiner Schulaufsicht unterliegen.

Zu § 9

1. Schülerinnen und Schüler sind anzuhalten, ihren Namen und das Datum der Ausleihe in des Buch einzutragen und das Buch einzubinden.

2. Bei Beschädigungen, Zerstörung oder Verlust von Lernmitteln ist von der oder dem Schadenersatz Verpflichteten ein gleicher oder dem gleichen Zweck dienenden Gegenstand zur Verfügung zu stellen. Weigern sich die oder der Verpflichtete, so ist dem Staatlichen Schulamt zu berichten. Dasselbe gilt, wenn trotz Aufforderung die Rückgabe ausgeliehener Lernmittel verweigert wird.

3. Von der oder dem Ersatzpflichtigen gezahlte Geldbeträge sind an die zuständige Staatskasse zugunsten des für Ersatzleistungen vorgesehenen Titels abzuführen. Die Schule erhält den Betrag aus der Verfügungsreserve des Staatlichen Schulamts.

